
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Der VERFASSTEN 
STUDIERENDENSCHAFT, hier: 

  

Zu DEN WAHLEN zu den Organen der  

VERFASSTEN STUDIERENDENSCHAFT, hier: 

 
Korrektur der Amtlichen 

Bekanntmachung vom 17.05.21 

hinsichtlich des dortigen Punkt 1  

 
 

1. Die Frist für die Auslage des Wähler*innenverzeichnis wird um 12 Tage 

verlängert. Das Wähler*innenverzeichnis wird nun von  

     Mittwoch, 19. Mai 2021 bis Montag, 14. Juni 2021, 14.00 Uhr ausgelegt.  

In den folgenden Punkten erfolgen keine Änderungen, weswegen wir hier auf 
die Amtliche Bekanntmachung vom 17.05.21 zur Auslage des 
Wähler*innenverzeichnisses verweisen. Dort sind u.a. die Bestimmungen zur 
Einsicht in das und Korrektur des Wähler*innenverzeichnisses aufgeführt. 
  
  

Freiburg im Breisgau, 27.05.2021 Die WSSK der Verfassten Studierendenschaft 

der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg   

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Alle und weitere Informationen findet ihr jederzeit auf der Homepage des StuRa, unter        
https://www.stura.uni-freiburg.de/gremien/wahlen/sturawahlen/sturawahlen21 oder in 
dem ihr den folgenden QR-Code scannt: 

  

 

          

 

 

 

 

Nr. 28 vom 17.05.21 
A 

  Nr. 29 vom 27.05.21 
A 

https://www.stura.uni-freiburg.de/gremien/wahlen/sturawahlen/sturawahlen21

